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a) Wir verkaufen ausschließlich an unternehmer, juristischen Personen des 

öffentlichen rechts und öffentlich-rechtliche sondervermögen. unsere Allgemeinen 

liefer- und Zahlungsbedingungen (Alb) gelten für alle kaufverträge, die wir mit diesem 

Personenkreis schließen. sie gelten nicht im Verhältnis zu Verbrauchern.

b) Abweichungen von diesen Alb bedürfen unserer ausdrücklichen schriftlichen 

Anerkennung. dies gilt insbesondere für die geltung von Allgemeinen 

geschäftsbedingungen des käufers.

§ 2 ANGEBOT, BESTELLUNG, LIEFERUNGEN, LIEFERFRISTEN, 

TEILLIEFERUNGEN
a) unsere Angebote sind freibleibend. bestellungen sind für uns nur verbindlich, soweit 
wir sie schriftlich bestätigen oder ihnen durch Übersendung der Ware nachkommen. 
bestellungen des käufers können wir innerhalb einer frist von bis zu 2 Wochen an-
nehmen. mündliche nebenabreden sind nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt 
werden.

b) mangels abweichender Vereinbarungen verstehen sich unsere lieferungen ab frei-

hafen rotterdam, was jeweils auch erfüllungsort ist. soweit wir im Auftrag des kunden 

die Versendung der Waren organisieren, bleibt die Auswahl des Transportunterneh-

mers uns vorbehalten. die kosten der Versendung gehen zu lasten des käufers. 

c) soweit lieferfristen und Termine nicht verbindlich vereinbart sind, beträgt die ge-

wöhnliche unverbindliche lieferfrist 8 Wochen. lieferfristen gelten vorbehaltlich rich-

tiger und rechtzeitiger selbstbelieferung, es sei denn, sie sind von uns verbindlich 

zugesichert worden. der Vorbehalt gilt ebenfalls nicht, wenn die selbstbelieferung aus 

gründen untebleibt, die wir zu vertreten haben.

d) lieferfristen beginnen mit dem datum der endgültigen und vollständigen Auftrags-

bestätigung. lieferfristen sind eingehalten, wenn die Ware von uns ab lager oder Ha-

fen fristgemäß versandbereit gehalten bzw., bei Versendung auf Wunsch des käufers, 

fristgemäß zum Versand gegeben wird.

ALLGEmEINE VERkAUFS- UNd LIEFERBEdINGUNGEN

e) Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen berechtigt, sofern dies dem käufer 

zumutbar ist. Auf seine berechtigten interessen werden wir ausreichend rücksicht neh-

men. Teillieferungen sind mit dem käufer abzustimmen.

§ 3 GEFAHRÜBERGANG

a) die gefahr des zufälligen unterganges und der zufälligen Verschlechterung der Ware 

geht - auch bei Teillieferungen - spätestens mit deren Übergabe an den käufer, den 

frachtführer oder die sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder 

Anstalt auf den käufer über.

b) Verzögert sich die lieferung oder leistung infolge von umständen, die der käufer zu 

vertreten hat, so geht die gefahr mit meldung der Versandbereitschaft auf den käufer 

über.

§ 4 EIGENTUmSVORBEHALT

 a) bis zur vollständigen bezahlung aller unserer gegenwärtigen und künftigen forde-

rungen aus dem kaufvertrag und einer laufenden geschäftsbeziehung (gesicherte for-

derungen) behalten wir uns das eigentum an den verkauften Waren vor.

b) Der Käufer ist verpflichtet, alle eventuell erforderlichen Handlungen vorzunehmen, 

um dem eigentumsvorbehalt gemäß dieses § 4 am lageort der Ware unbedingte gel-

tung zu verschaffen. soweit hierzu unsere mitwirkung erforderlich ist, hat er uns eine 

entsprechende mitteilung zu machen. unsere kennzeichnungen an der Ware darf der 

käufer bis zur vollständigen bezahlung nicht entfernen, wenn sie für die Wirksamkeit 

oder die geltendmachung des eigentumsvorbehalts notwendig oder hilfreich sind.

soweit in einem land der verlängerte eigentumsvorbehalt nicht anerkannt wird, wenn 

die Waren weiterverkauft werden sollen, schließen wir mit dem käufer eine konsig-

nationsabrede, dass heißt, die Waren werden dem käufer nur übergeben, nicht aber 

verkauft. 

1. ALLGEmEINES

der käufer schließt in diesem fall den Verkaufsvertrag mit seinem kunden in un-

serem namen und für unsere rechnung unter Übernahme des delkredererisikos zu 

einem Preis, der über dem zwischen ihm und uns vereinbarten kaufpreis liegt. die 

differenz werden wir unverzüglich an ihn auskehren.

c) die unter eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor vollständiger bezahlung 

der gesicherten forderungen weder an dritte verpfändet, noch zur sicherheit übereig-

net werden. der käufer hat uns unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn und 

soweit Zugriffe dritte auf die uns gehörenden Waren erfolgen.

d) der käufer ist befugt, die unter eigentumsvorbehalt stehenden Waren im ordnungs-

gemäßen geschäftsgang weiter zu veräußern und/oder zu verarbeiten. in diesem fall 

gelten ergänzend die nachfolgenden bestimmungen:

aa) der eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch Verarbeitung, Vermischung 

oder Verbindung unserer Waren entstehenden erzeugnisse zu deren vollem Wert, wo-

bei wir als Hersteller gelten. 

bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung mit Waren dritter deren 

eigentumsrecht bestehen, so erwerben wir miteigentum im Verhältnis der rechnungs-

werte der verarbeiteten, vermischten oder verbundenen Waren. im Übrigen gilt für das 

entstehende erzeugnis das gleiche wie für die unter eigentumsvorbehalt gelieferte 

Ware.

bb) die aus dem Weiterverkauf der Ware oder des erzeugnisses entstehenden for-

derungen gegen dritte tritt der käufer schon jetzt insgesamt bzw. in Höhe unseres 

etwaigen miteigentumsanteils gemäß vorstehendem Abs. aa) zur sicherheit an uns 

ab. Wir nehmen die Abtretung an. Die in Abs. b) und c) genannten Pflichten des Käufer 

gelten auch in Ansehung der abgetretenen forderungen.

cc) Zur einziehung der forderung bleibt der käufer neben uns ermächtigt. Wir ver-

pflichten uns, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Käufer seinen Zahlungs-

verpflichtungen uns gegenüber nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät, kein An-

trag auf eröffnung eines insolvenzverfahrens gestellt ist und kein sonstiger mangel 

seiner leistungsfähigkeit vorliegt. 

ist dies aber der fall, so können wir verlangen, daß der käufer uns die abgetretenen 

forderungen und deren schuldner bekanntgibt, alle zum einzug erforderlichen Anga-

ben macht, die dazugehörigen unterlagen aushändigt und den schuldnern (dritten) die 

Abtretung mitteilt.

dd) Übersteigt der Wert der sicherheiten unsere forderungen um mehr als 20 %, wer-

den wir auf Verlangen des käufers insoweit sicherheiten nach unserer Wahl freigeben.

d) der käufer hat - solange wir eigentümer der Ware sind - diese angemessen gegen 

diebstahl, Abhandenkommen, beschädigung und Zerstörung zu sichern und zu versi-

chern.

§ 5 PREISE UNd ZAHLUNGSBEdINGUNGEN

a) soweit nichts anderes vereinbart, verstehen sich unsere Preise in eurO ab lager oder 

freihafen rotterdam einschließlich Verpackung und Verladung, jedoch ausschließlich 

der jeweils anfallenden gesetzlichen umsatzsteuer. die Verpackung (ohne Container) 

wird eigentum des käufers.  die jeweils gesetzliche umsatzsteuer/einfuhrumsatzsteuer, 

die Transportkosten ab Auslieferungslager oder Hafen und die kosten einer unter 

umständen vom käufer gesondert gewünschten Transportversicherung berechnen wir 

gesondert. etwaige Zölle, gebühren, steuern und sonstige öffentliche Abgaben trägt 

ebenfalls der käufer. 

b) Wir berechnen die jeweils vereinbarten Preise.

c) Wir liefern nur gegen Vorkasse. Der Käufer ist verpflichtet, unsere Rechnungen sofort 

nach rechnungserhalt ohne Abzug zu bezahlen. 

d) Zahlt der käufer nicht rechtzeitig vor der lieferung der Waren, sind wir berechtigt, 

die lieferung zurückzuhalten. soweit wir die lieferung trotzdem ausführen, sind wir 

berechtigt fälligkeitszinsen in Höhe von 5 % und ab Verzugseintritt Verzugszinsen in 

Höhe 8 %-Punkten über dem jeweils gültigen basiszinssatz, zu verlangen.

soweit wir vom käufer schadensersatz wegen verspäteter oder ausbleibender Zahlung 

des kaufpreises verlangen können, hat der käufer neben dem kaufpreis und Zinsen 

auch alle zur rechtsverfolgung und -durchsetzung vernünftigerweise aufgewendeten 
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angemessenen kosten (insbesondere aber nicht beschränkt auf 

rechtsanwaltsgebühren für die vorgerichtliche Vertretung und korrespondenz, 

inkasso- und/oder gerichtskosten) zu erstatten. 

e) Wechsel, schecks oder andere Anweisungspapiere nehmen wir nur erfüllungshalber 

entgegen. deren spesen und kosten sowie die gefahr für rechtzeitige Vorlegung und 

Protesterhebung gehen ausschließlich zu lasten des käufers.

f) der käufer kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten forderungen 

die Aufrechnung erklären oder Zurückbehaltungsrechte geltend machen.

§ 6 GEWÄHRLEISTUNG

a) für die rechte des käufers bei sach- und rechtsmängeln gelten die gesetzlichen 

Vorschriften, inklusive der bestimmungen des un-kaufrechts, soweit im nachfolgenden 

nicht anderes bestimmt ist.

b) grundlage unserer mängelhaftung ist vor allem die über die beschaffenheit der 

Ware getroffene Vereinbarung. Als Vereinbarung über die beschaffenheit der Ware 

gelten unsere als solche bezeichneten Produktdatenblätter, die der käufer im internet 

(www.swiss-watt.com) einsehen kann. 

c) mit einer Vereinbarung über die beschaffenheit der Ware ist keine garantiezusage 

verbunden. besondere garantien übernehmen wir nur auf grundlage einer gesonderten 

Vereinbarung, die inhalt und reichweite der garantie unabhängig von diesen Agb und 

den gesetzlichen rechten des käufers regelt. 

d) soweit die beschaffenheit nicht vereinbart wurde, ist die Ware frei von 

sachmängeln, wenn sie sich für die nach dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung 

eignet. im übrigen ist die Ware dann frei von sachmängeln, wenn sie die 

eigenschaften aufweist, die ein in deutschland ansässiger käufer nach den von uns 

herausgegebenen Produktdatenblättern (herunterzuladen unter www.swiss-watt.

com) für eine Verwendung/Verkauf der Produkte in deutschland erwarten kann. für 

öffentliche Äußerungen dritter (z.b. Werbeaussagen von Händlern, Projektentwicklern, 

Montagefirmen, etc.) übernehmen wir jedoch keine Haftung.

e) die geltendmachung von rechtsbehelfen durch den käufer setzen voraus, daß er 

seinen untersuchungs- und rügeobliegenheiten nachgekommen ist. Zeigt sich bei 

der untersuchung oder später ein mangel, so hat der käufer uns hiervon innerhalb 

angemessener frist Anzeige zu machen. Als angemessen gilt die Anzeige, wenn sie 

innerhalb von zwei Wochen erfolgt. unabhängig von vorstehender untersuchungs- und 

rügeobliegenheiten hat der käufer offensichtliche mängel (einschließlich falsch- und 

minderlieferung) innerhalb von zwei Wochen ab lieferung schriftlich anzuzeigen.

Zur jeweiligen fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung der betreffenden 

Anzeige. Jede Anzeige hat schriftlich zu erfolgen. unterlässt der käufer die vorstehend 

bestimmten mängelanzeigen, ist unsere Haftung für den nicht angezeigten mangel 

ausgeschlossen.

f) ist die gelieferte sache mangelhaft, können wir zunächst wählen, ob wir nacher-

füllung durch beseitigung des mangels (nachbesserung) oder durch lieferung einer 

mangelfreien sache (ersatzlieferung) leisten. unser recht, die gewählte Art der nach-

erfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt. die 

zum Zweck der nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, 

Wege-, Arbeits- und materialkosten, tragen wir. notwendige Aufwendungen des käufers 

in diesem Zusammenhang erstatten wir umgehend. im falle der ersatzlieferung hat 

uns der käufer die mangelhafte sache zur Verfügung zu stellen.

g) Wenn unsere nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder ist eine für die nacherfüllung 

vom käufer gesetzte frist erfolglos abgelaufen, so kann der käufer die Aufhebung des 

kaufvertrag erklären oder den kaufpreis herabsetzen (minderung). das recht zur Ver-

tragsaufhebung besteht jedoch nur, wenn unsere Pflichtverletzung eine wesentliche 

Vertragsverletzung darstellt. mit erklärung des rücktritts bzw. der minderung entfällt 

der Anspruch des käufer auf lieferung einer mangelfreien sache.

h) Ansprüche des käufers auf schadensersatz bestehen nur nach maßgabe von § 8, im 

Übrigen sind sie ausgeschlossen.

für Waren zweiter Wahl, die ausdrücklich als b und C Ware bezeichnet sind, gilt die   

sWissWATT garantie gemäß separater urkunde nicht. 

§ 7 SONSTIGE HAFTUNG

a) soweit sich aus diesen Agb einschließlich der nachfolgenden bestimmungen nichts 

anderes ergibt, haften wir bei einer Verletzung von vertraglichen und außervertraglichen 

Pflichten nach den jeweils einschlägigen gesetzlichen Vorschriften.

b) Auf schadensersatz haften wir - gleich aus welchem rechtsgrund - nur bei Vorsatz 

und grober fahrlässigkeit. darüber hinaus haften wir auch bei einfacher fahrlässigkeit, 

•für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, 

•für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht; in diesem Fall 

ist unsere Haftung jedoch auf den ersatz des vorhersehbaren, typischerweise 

eintretenden schadens begrenzt.

Vorstehende Haftungsbeschränkungen gelten nicht, wenn wir einen mangel arglistig 

verschwiegen oder eine garantie für die beschaffenheit der Ware übernommen haben. 

das gleiche gilt für Ansprüche des käufers nach dem Produkthaftungsgesetz.

c) Wegen einer Pflichtverletzung, kann der Käufer nur die Vertragsaufhebung verlangen, 

wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben. Rücktritt oder Kündigung müssen 

schriftlich erklärt werden. im übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und 

rechtsfolgen.

§ 8 VERJÄHRUNG

a) die wechselseitigen Ansprüche der Vertragsparteien verjähren nach den 

gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.

b) die allgemeine Verjährungsfrist für Ansprüche aus sach- und rechtsmängeln 

beträgt ein Jahr ab Ablieferung. 

c) für neu hergestellte sachen, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise 

für ein bauwerk verwendet worden sind und dessen mangelhaftigkeit verursacht 

haben, gilt die gesetzliche Verjährungsfrist (§ 438 Abs. 1 nr. 2 bgb).

d) in allen fällen unberührt bleiben die gesetzlichen Verjährungsregelungen für den 

fall der Arglist (§ 438 Abs. 3 bgb).

f) soweit wir dem käufer gem. § 7 wegen oder infolge eines mangels vertraglichen 

schadensersatz schulden, gelten hierfür die ungekürzten gesetzlichen Verjährungsfristen 

des kaufrechts (§ 438 bgb). diese Verjährungsfristen gelten auch für konkurrierende 

außervertragliche schadensersatzansprüche, wenn nicht die Anwendung der 

regelmäßigen gesetzlichen Verjährung (§§ 195, 199 bgb) im einzelfall zu einer 

kürzeren Verjährung führt. die Verjährungsfristen des Produkthaftungsgesetzes bleiben 

unberührt.

§ 9 kOmmUNIkATION

Wir sind berechtigt, den Abschluss und/oder die Ausführung des Auftrages an dritte 

zu kommunizieren, insbesondere auf unserer Homepage kund zu tun oder durch 

Presseerklärungen bekannt zu machen. dabei dürfen wir die firma des kunden und 

eine etwa genutzte Wort-/bildmarke (im Wege einer einfachen, nichtausschließlichen, 

räumlich nicht beschränkten aber zeitlich unbefristeten lizenz) nutzen und das jeweils 

belieferte Projekt benennen. die einräumung dieser lizenz erfolgt unentgeltlich durch den 

käufer. der käufer hat sich etwaige rechte dritter (Architekten, eigentümer, bauherren, 

etc.) auf eigene kosten zu beschaffen und uns im falle einer inanspruchnahme durch 

dritte von allen Ansprüchen dritter freizustellen.

§ 10 VERTRAULICHkEIT, RECHTSWAHL UNd GERICHTSSTANd

a) Werden uns im rahmen von geschäftsbeziehungen von dem käufer informationen 

zur Verfügung gestellt, gelten diese nicht als vertraulich, soweit nicht ausdrücklich etwas 

anderes schriftlich vereinbart ist. Der Käufer verpflichtet sich, die mit uns verhandelten 

Preise nicht an dritte kundzutun, ohne unsere vorherige schriftliche einwilligung

b) für diese Alb und alle rechtsbeziehungen zwischen uns und dem käufer gilt das 

recht der schweiz.

c) gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar 

ergebenden streitigkeiten ist, soweit zulässig, Herisau, Appenzell. 

                   stand: Juni 2011
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